
VERBAND & STEUERN

Zwei Jahre hat es gedauert, bis die 

Finanzverwaltung mit dem lange er-

warteten Anwendungserlass zu Fra-

gen der Gemeinnützigkeit überkam. 

Die Verzögerung beruht dem Verneh-

men nach auf tief greifenden Mei-

nungsverschiedenheiten zwischen 

Bund und Ländern. Der äußere Anlass 

für die neue Verwaltungsregelung 

war die notwendige Anpassung der 

Verwaltungsmeinung an die gesetzli-

chen Neuregelungen des Gemeinnüt-

zigkeitsrechts. 

Der jetzige Anwendungserlass geht 

über dieses Ziel jedoch weit hinaus: 

Er enthält zahlreiche Neuregelungen, 

mit denen in den gemeinnützigen 

Verbänden nicht gerechnet wurde. 

Leider sind darunter auch nachteili-

ge Regelungen, deren Tragweite sich 

heute noch nicht im Einzelnen sicher 

abschätzen lässt. Fest steht jedenfalls, 

dass der bisherige Anwendungserlass 

in weiten Teilen überholt ist. Gemein-

nützige Verbände sollten sich daher 

möglichst umgehend die Neufassung 

des Anwendungserlasses beschaffen. 

Nachteilig ist, dass das Bundesfi-

nanzministerium den neuen Text 

nicht im Volltext veröffentlicht hat. In 

der amtlichen Veröffentlichung (Bun-

dessteuerblatt 2012 Teil I, S. 83 ff.) sind 

nur die Änderungen im Wortlaut der 

einzelnen Abschnitte des bisherigen 

Anwendungserlasses dargestellt, was 

eine Orientierung für die Praxis sehr 

erschwert. Daher sollen die wichtigs-

ten Änderungen nachfolgend im Ein-

zelnen dargestellt und – soweit dies 

derzeit schon möglich ist – in ihrer 

Tragweite erläutert werden.

VERWIRKLICHUNG GEMEINNÜTZI-

GER TÄTIGKEITEN IM AUSLAND

Das Jahressteuergesetz 2009 hatte –

veranlasst durch unüberhörbares 

Drängen europäischer Instanzen – sei-

ne bisher sehr restriktive Einstellung 

zu grenzüberschreitenden gemein-

nützigen Betätigungen relativiert. 

Zu der entsprechenden Regelung in 

§ 51 Abs. 2 AO enthält der neue Erlass 

nunmehr folgende neue Verwaltungs-

anweisungen:

 – Verwirklicht die Körperschaft ihre för-

derungswürdigen Zwecke nur außer-

halb von Deutschland, setzt die Steu-

erbegünstigung – neben den sonstigen 

Voraussetzungen der §§ 51 ff. – zu-

sätzlich den sogenannten Inlandsbezug 

nach § 51 Abs. 2 i. d. F. des Jahressteu-

ergesetzes 2009 vom 19.12.2008 (BG-

Bl. 1, S. 2794) voraus. Dieser liegt zum 

einen vor, wenn natürliche Personen, 

die ihren Wohnsitz oder ihren gewöhn-

lichen Aufenthalt im Inland haben, 

gefördert werden. Auf die Staatsan-

gehörigkeit der natürlichen Personen 

kommt es dabei nicht an.

 – Falls durch die Tätigkeit im Ausland 

keine im Inland lebenden Personen 

gefördert werden, ist ein Inlandsbe-

zug gegeben, wenn die Tätigkeit der 

Körperschaft neben der Verwirkli-

chung der steuerbegünstigten Zwecke 

auch zur Verbesserung des Ansehens 

Deutschlands im Ausland beitragen 

kann. Dabei bedarf es keiner spürbaren 

oder messbaren Auswirkung auf das 

Ansehen Deutschlands im Ausland. 

Bei im Inland ansässigen Körper-

schaften ist der mögliche Beitrag zum 

Ansehen Deutschlands im Ausland – 

ohne besonderen Nachweis – bereits 

dadurch erfüllt, dass sie sich personell, 

finanziell, planend, schöpferisch oder 

anderweitig an der Förderung gemein-

nütziger und mildtätiger Zwecke im 

Ausland beteiligen (Indizwirkung). 

Der Feststellung der positiven Kenntnis 
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aller im Ausland Begünstigten oder al-

ler Mitwirkenden von der Beteiligung 

deutscher Organisationen bedarf es 

dabei nicht.

 – Ausländische Körperschaften können 

den Inlandsbezug ebenfalls erfüllen, 

beispielsweise indem sie ihre steuer-

begünstigten Zwecke zum Teil auch 

in Deutschland verwirklichen oder 

– soweit sie nur im Ausland tätig 

sind – auch im Inland lebende natür-

liche Personen fördern, selbst wenn 

die Personen sich zu diesem Zweck im 

Ausland aufhalten. Bei der Tatbestands-

alternative des möglichen Ansehensbei-

trags zugunsten Deutschlands entfällt 

zwar bei ausländischen Körperschaften 

die Indizwirkung, die Erfüllung dieser 

Tatbestandsalternative durch ausländi-

sche Einrichtungen ist aber nicht grund-

sätzlich ausgeschlossen.

 – Der nach § 51 Abs. 2 bei Auslands-

aktivitäten zusätzlich geforderte 

Inlandsbezug wirkt sich nicht auf 

die Auslegung der weiteren, für die 

Anerkennung der Gemeinnützigkeit 

notwendigen Voraussetzungen aus. 

Deren Vorliegen ist weiterhin unab-

hängig von der Frage, ob die Tätigkeit 

im In- oder Ausland ausgeübt wird, zu 

prüfen. Der Inlandsbezug hat somit 

insbesondere keine Auswirkung auf 

Inhalt und Umfang der in den §§ 52 

bis 53 beschriebenen förderungswür-

digen Zwecke. Daher können beispiels-

weise kirchliche Zwecke weiterhin nur 

zugunsten inländischer Religionsge-

meinschaften, die Körperschaften des 

öffentlichen Rechts sind, verfolgt wer-

den; andererseits kann die Förderung 

der Religion nach § 52 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 2 wie bisher auch im Ausland er-

folgen; auch kann wie bisher z. B. eine 

hilflose Person im Ausland unterstützt 

werden (§ 53 Nr. 1).

 – Mit der Prüfung des Inlandsbezugs 

selbst ist keine zusätzliche inhaltliche 

Prüfung der Tätigkeit der Körperschaft 

verbunden. Das heißt, es ist weder ein 

weiteres Mal zu ermitteln, ob die Kör-

perschaft gemeinnützige oder mildtäti-

ge Zwecke i. S. d. §§ 52 und 53 fördert, 

noch kommt es darauf an, ob die Tä-

tigkeit mit den im Ausland geltenden 

Wertvorstellungen übereinstimmt und 

somit nach ausländischen Maßstäben 

ein Beitrag zum Ansehen Deutschlands 

geleistet werden kann. Falls die Verfol-

gung der in den §§ 52 und 53 genann-

ten förderungswürdigen Zwecke zu be-

jahen ist, ist daher davon auszugehen, 

dass eine solche Tätigkeit dem Ansehen 

Deutschlands im Ausland nicht entge-

gensteht. Der Inlandsbezug wird für 

die Anerkennung der Gemeinnützig-

keit ab Veranlagungszeitraum 2009 

vorausgesetzt.

Der neue Erlass wiederholt im We-

sentlichen die Gesetzesbegründung. 

Ein Widerspruch liegt darin, dass 

der Erlass fordert, die Auslandstä-

tigkeit müsse zu einer Verbesserung 

des deutschen Ansehens im Ausland 

führen, dann aber feststellt, dass es 

einer spürbaren oder messbaren Aus-

wirkung der Auslandstätigkeit auf das 

deutsche Ansehen im Ausland nicht 

bedürfe.

Inländische Verbände tragen nach 

dem Erlass in jedem Fall durch ihre 

Auslandstätigkeit bei. Dieser Anse-

hensbeitrag wird also ohne beson-

deren Nachweis unterstellt. Anders 

verhält es sich bei ausländischen Ver-

einen, die die Wohltätigkeit der deut-

schen Gemeinnützigkeit genießen 

wollen: Sie müssen konkret nachwei-

sen, dass ihre Tätigkeit dem Ansehen 

Deutschlands dient. Wie dies gesche-

hen soll, bleibt offen.

GEMEINNÜTZIGKEITSSCHÄDLICH-

KEIT EXTREMISTISCHER VERBÄNDE

Extremistische Verbände können 

nach dem Gesetz nicht als gemeinnüt-

zig anerkannt werden – eine Selbstver-

ständlichkeit, die bereits gesetzlich 

geregelt ist.  Der neue Erlass erläutert 

nunmehr, unter welchen Vorausset-

zungen ein Verband als extremistisch 

einzustufen ist.

TÄTIGKEITSVERGÜTUNGEN FÜR 

DIE VORSTÄNDE GEMEINNÜTZI-

GER VERBÄNDE UND STIFTUNGEN

Bereits in den vergangenen drei Jah-

ren hat es mehrere Erlasse gegeben, 

die sich mit der Frage beschäftigen, 

unter welchen Voraussetzungen die 

Zahlung von Tätigkeitsvergütungen 

an Vorstandsmitglieder der Gemein-

nützigkeit schadet. Der neue Anwen-

dungserlass sieht ausdrücklich vor, 

dass bei Vorstandsvorsitzenden von 

Vereinen Tätigkeitsvergütungen ge-

meinnützigkeitsrechtlich nur zuläs-

sig sind, wenn eine entsprechende 

Satzungsregelung besteht. Der neue 

Erlass bringt für die Vorstände ge-

meinnütziger Verbände insoweit kei-

ne Neuerungen. 

Neu ist allerdings die Aussage, dass 

diese Regelung in gleicher Weise für 

die Vorstände gemeinnütziger Stiftun-

gen gilt. Dies kann eigentlich nicht 

überraschen, da für Stiftungen die ver-

einsrechtlichen Regelungen entspre-

chend gelten. Dennoch werden einige 

Stiftungen durch die neue Erlassrege-

lung sicherlich überrascht sein. 

KATALOG GEMEINNÜTZIGER ZWE-

CKE (§ 52 ABS. 2 AO): KONTINUI-

TÄT FRÜHERER SATZUNGSZWECKE 

DOCH NICHT GEWÄHRLEISTET?

Als durch das StÄndG 2009 der 

abschließende Katalog möglicher 

gemeinnütziger Zwecke eingeführt 

wurde, stellte sich die Frage, ob Altsat-

zungen hinsichtlich der Definition ih-

rer Satzungszwecke als ohne Weiteres 

kompatibel mit dem neuen Katalog 

angesehen werden könnten. In dem 

bisherigen Anwendungserlass (AEAO 

Nr. 2 zu § 52) hieß es demzufolge, dass 

mit der Neueinführung des Katalogs 

keine Einengung der bisher als beson-
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ders förderungswürdig anerkannten 

Zwecke verbunden sei. Diese Aussage 

wurde in dem neuen Anwendungser-

lass ersatzlos gestrichen.

DEFINITION DES BEGRIFFS „JU-

GENDLICHER“ (§ 52 ABS. 2 NR. 4 

UND § 68 NR. 1 BUCHSTABE B) AO)

Erstmals wurde der Begriff des Ju-

gendlichen auch für das Gemeinnützig-

keitsrecht  verbindlich festgelegt. Unter 

diesen Begriff fallen alle Personen vor 

Vollendung des 27. Lebensjahres.

SPEZIELL FÜR MILDTÄTIGE VER-

BÄNDE: NACHWEIS DER BEDÜRF-

TIGKEIT DER UNTERSTÜTZTEN 

PERSONEN (§ 53 NR. 2 AO)

Mildtätige Verbände stehen in der 

Praxis immer wieder vor der Schwie-

rigkeit, wie sie nachweisen können, 

dass die unterstützten Personen wirt-

schaftlich bedürftig sind.

Hierzu sieht der Erlass nun 

folgendes Verfahren vor:

Als Vermögen, das zur nachhaltigen 

Verbesserung des Unterhalts ausreicht 

und dessen Verwendung für den Unter-

halt zugemutet werden kann (§ 53 Nr. 2 

Satz 2), ist i. d. R. ein Vermögen mit einem 

gemeinen Wert (Verkehrswert) von mehr 

als 15.500 € anzusehen. Dabei bleiben au-

ßer Ansatz:

 – Vermögensgegenstände, deren Veräuße-

rung off ensichtlich eine Verschleuderung 

bedeuten würde oder die einen besonde-

ren Wert, z. B. Erinnerungswert, für die 

unterstützte Person haben oder zu ihrem 

Hausrat gehören,

 – ein angemessenes Hausgrundstück i. S. 

d. § 90 Abs. 2 Nr. 8 SGB XII, das die un-

terstützte Person allein oder zusammen 

mit Angehörigen, denen es nach dem 

Tod der unterstützten Person weiter als 

Wohnraum dienen soll, bewohnt.

Die Grenze bezieht sich auch bei ei-

nem Mehrpersonenhaushalt auf jede 

unterstützte Person. H 33a.1 (Geringes 

Vermögen – „Schonvermögen") EStH 

2010 gilt entsprechend.

Der Erlass enthält nun erstmals 

konkrete Aussagen über die Höhe 

des Schonungsvermögens. Mildtätige 

Verbände müssen sich nun auf erhöh-

te Nachweiserfordernisse einstellen, 

was ihre Tätigkeit erheblich erschwe-

ren dürfte. Die betroffenen Verbände 

müssen nun gegenüber dem Finanz-

amt darlegen, wie sie das Vermögen 

der unterstützten Personen ermittelt 

haben.

AUFGABE DER SOGENANNTEN GE-

PRÄGETHEORIE – UND IHR ERSATZ 

DURCH NEUE GRUNDSÄTZE

Die spektakulärste Änderung des 

Erlasses: Die Finanzverwaltung gibt 

die bisherige „Geprägetheorie“ auf! 

Die Geprägetheorie war bereits vor 

einigen Jahren in die Schusslinie des 

Bundesfinanzhofs geraten und wurde 

in der Steuerrechtswissenschaft stark 

angegriffen. Daraufhin hat die Finanz-

verwaltung – nach offenbar erbitter-

ter interner Diskussion – jetzt die 

Notbremse gezogen. Die Aufgabe der 

Geprägetheorie stellt zweifellos einen 

entscheidenden Fortschritt dar.  

In dem bisherigen Erlass war diese 

Theorie – in Wirklichkeit ein nicht ge-

nau definiertes Dogma war – wie folgt 

formuliert: 

 – „Unterhält eine Körperschaft einen 

steuerpflichtigen wirtschaftlichen 

Geschäftsbetrieb, ist zwischen ihrer 

steuerbegünstigten und dieser wirt-

schaftlichen Tätigkeit zu gewichten. 

Die Körperschaft ist nicht steuerbe-

günstigt, wenn ihr die wirtschaftliche 

Tätigkeit bei einer Gesamtbetrachtung 

das Gepräge gibt.“

Wer allerdings glaubt, dass damit 

jegliche Schranken für eine wirt-

schaftliche Betätigung gemeinnützi-

ger Verbände gefallen sind, irrt. Die 

Finanzverwaltung hat sich nämlich 

entschieden, die bisherigen Schran-

ken anders zu ziehen. Sie ordnet 

nunmehr das Problem der wirtschaft-

lichen Tätigkeit unter den gemeinn-

nützigkeitsrechtlichen Grundsatz der 

Ausschließlichkeit ein, und zwar mit 

folgender Formulierung:

 – Das Ausschließlichkeitsgebot des § 56 be-

sagt, dass eine Körperschaft nicht steu-

erbegünstigt ist, wenn sie neben ihrer 

steuerbegünstigten Zielsetzung weitere 

Zwecke verfolgt und diese Zwecke nicht 

steuerbegünstigt sind. Im Zusammen-

hang mit der Vermögensverwaltung 

und wirtschaftlichen Geschäftsbetrie-

ben, die Nicht-Zweckbetriebe sind, 

folgt daraus, dass deren Unterhaltung 

der Steuerbegünstigung einer Körper-

schaft entgegensteht, wenn sie in der 

Gesamtschau zum Selbstzweck wird 

und in diesem Sinne neben die Verfol-

gung des steuerbegünstigten Zwecks 

der Körperschaft tritt. Die Vermögens-

verwaltung sowie die Unterhaltung 

eines Nichtzweckbetriebs sind aus der 

Sicht des Gemeinnützigkeitsrechts nur 

dann unschädlich, wenn sie um des 

steuerbegünstigten Zwecks willen er-

folgen, indem sie z. B. der Beschaffung 
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von Mitteln zur Erfüllung der steuer-

begünstigten Aufgabe dienen. Ist die 

Vermögensverwaltung bzw. der wirt-

schaftliche Geschäftsbetrieb dagegen 

nicht dem steuerbegünstigten Zweck 

untergeordnet, sondern ein davon los-

gelöster Zweck oder gar Hauptzweck 

der Betätigung der Körperschaft, so 

scheitert deren Steuerbegünstigung an 

§ 56. In einem solchen Fall kann die 

Betätigung der Körperschaft nicht in 

einen steuerfreien und in einen steuer-

pflichtigen Teil aufgeteilt werden; viel-

mehr ist dann die Körperschaft insge-

samt als steuerpflichtig zu behandeln. 

Bei steuerbegünstigten Körperschaften, 

insbesondere Mittelbeschaffungskör-

perschaften, die sich im Rahmen ihrer 

tatsächlichen Geschäftsführung an die 

in ihrer Satzung enthaltene Pflicht zur 

Verwendung sämtlicher Mittel für die 

satzungsmäßigen Zwecke halten, ist 

das Ausschließlichkeitsgebot selbst 

dann als erfüllt anzusehen, wenn sie 

sich vollständig aus Mitteln eines 

steuerpflichtigen wirtschaftlichen Ge-

schäftsbetriebs oder aus der Vermö-

gensverwaltung finanzieren. Auf das 

BFH-Urteil vom 4.4.2007 — I R 76/05 

BStB1 II, S. 631, wird hingewiesen.

Die Finanzverwaltung wendet sich da-

mit von der bisherigen quantitativen Be-

trachtungsweise ab und betrachtet nun-

mehr als ausschlaggebendes Kriterium, 

ob die Einnahmen aus steuerpfl ichtigen 

und/oder vermögensverwaltenden Tä-

tigkeiten ausschließlich für die steuerbe-

günstigten Satzungszwecke des gemein-

nützigen Verbandes verwendet werden. 

Mit diesem Kriterium sollte sich in der 

Verbandspraxis leben lassen. Beachtlich 

ist, dass nunmehr sogar unschädlich ist, 

wenn sich ein gemeinnütziger Verband 

vollständig aus den Erträgen des wirt-

schaft lichen Geschäft sbetriebs fi nanziert. 

Damit entfällt ab sofort die Notwendig-

keit, wirtschaft liche Geschäft sbetriebe al-

lein wegen ihres Umfangs in eine Service-

GmbH auszulagern. 

MÖGLICHKEIT EINER WIEDERBE-

SCHAFFUNGSRÜCKLAGE EINGE-

SCHRÄNKT

Bisher wurde die Bildung einer 

Wiederbeschaffungsrücklage auf der 

Grundlage der steuerlichen Abschrei-

bungsregelungen generell zugelassen. 

Dies wird nun eingeschränkt: Die Fi-

nanzverwaltung lässt eine Wieder-

beschaffungsrücklage nur noch zu, 

wenn die Neuanschaffung tatsächlich 

geplant und auch tatsächlich möglich 

ist. Die Finanzverwaltung verlangt 

jetzt in jedem Einzelfall eine genaue 

Darlegung des Reinvestitionsbedarfs.

 

KOOPERATIONEN ZWISCHEN 

GEMEINNÜTZIGEN VERBÄNDEN 

ERLEICHTERT

Erleichtert werden nunmehr Koope-

rationen, bei denen ein gemeinnützi-

ger Verband als sog. Hilfsperson ein-

gesetzt wird. Der neue Erlass enthält 

dazu folgende Regelung:

 – Die Steuerbegünstigung einer Hilfsper-

son ist nicht ausgeschlossen, wenn die 

Körperschaft mit ihrer Hilfspersonentä-

tigkeit nicht nur die steuerbegünstigte 

Tätigkeit einer anderen Körperschaft 

unterstützt, sondern zugleich eigene steu-

erbegünstigte Satzungszwecke verfolgt.

 – Keine Hilfspersonentätigkeit, sondern 

eine eigene unmittelbare Tätigkeit liegt 

vor, wenn der auftraggebenden Person 

dadurch nicht nach § 57 Abs. 1 Satz 2 die 

Gemeinnützigkeit vermittelt wird, z. B.

Tätigkeiten im Auftrag von juristi-

schen Personen des öffentlichen Rechts 

(Hoheitsbereich), voll steuerpflichtigen 

Körperschaften oder natürlichen Per-

sonen.

KLARSTELLUNG ZUR ANWENDUNG 

DER GESETZLICHEN MUSTERSAT-

ZUNG

Seit die Regelungen in der amtlichen 

Mustersatzung in Gesetzesrang erhoben 

wurden, kam es immer wieder zum Streit 

mit Finanzämtern, die eine sklavische 

Übernahme des Wortlauts der Muster-

satzung in die Vereinssatzung verlang-

ten. Der neue Erlass stellt nunmehr klar, 

dass die Vereinssatzung vom Aufbau 

und der Reihenfolge der Mustersatzung 

abweichen darf und nur die jeweiligen 

rechtsformspezifi schen Bestandteile der 

Mustersatzung übernommen werden 

müssen. Bei Vereinen braucht daher der 

Fall der „Aufhebung“ nicht geregelt zu 

werden. Bei Verbänden, die bereits vor 

dem 1.1.2009 bestanden haben, braucht 

die Satzung nicht allein zur Anpassung 

an die Mustersatzung geändert werden.

BETRIEBSAUFSPALTUNGEN ZWISCHEN 

GEMEINNÜTZIGEN VERBÄNDEN UND 

GEMEINNÜTZIGEN GMBHS SIND 

NICHT MEHR AUSGESCHLOSSEN

In der neuen Erlassregelung unter 

Nr. 3 zu § 64 Abs. 1 AO ist eine grund-

legende Neuerung versteckt, die man 

leicht überliest. Es heißt da, dass die 

Grundsätze der Betriebsaufspaltung 

anwendbar seien, wenn „die überlas-

senen wesentlichen Betriebsgrundla-

gen bei dem Betriebsunternehmen … 

in einem wirtschaftlichen Geschäfts-

betrieb eingesetzt werden“.
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Diese Änderung des Anwendungser-

lasses – sie umfasst nur einen einzigen 

Satz – erscheint auf den ersten Blick 

unspektakulär. Aber sie hat es in sich! 

Es wird jetzt erforderlich zu prüfen, 

ob z. B. im Verhältnis eines gemein-

nützigen Verbandes zu seiner gemein-

nützigen Service-GmbH eine Betriebs-

aufspaltung vorliegt. Dies ist nach der 

neuen Verwaltungsauffassung z. B.

der Fall, wenn ein gemeinnütziger 

Verband „seiner“ gemeinnützigen 

GmbH wesentliche Betriebsgrundla-

gen überlässt, die die GmbH in ihrem 

wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 

einsetzt. 

Die möglichen Folgen sind tief grei-

fend und derzeit noch nicht im Einzel-

nen zuverlässig abzuschätzen. Denkbar 

ist, dass die Beteiligung des Verbandes 

an der GmbH in einem solchen Fall 

nicht mehr zur Vermögensverwaltung 

des Verbandes gerechnet wird, sondern 

bei dem Verband einen wirtschaftli-

chen Geschäftsbetrieb darstellt. Ferner 

kommt in Betracht, dass die von der 

GmbH gezahlten Mieten oder Lizenz-

gebühren nunmehr der Körperschaft- 

und Gewerbesteuer unterliegen. Der 

Anwendungserlass eröffnet hier ein völ-

lig neues Problemfeld, das in der Praxis 

noch für viel Ärger sorgen wird.

WETTBEWERBSRELEVANZ BEI 

ZWECKBETRIEBEN: POTENZIELLER 

WETTBEWERB REICHT

Bei Zweckbetrieben im Sinne des § 65 

AO ist die Frage nach einer möglichen 

Wettbewerbsverzerrung immer ein The-

ma. Der Anwendungserlass besagt nun, 

dass ein Wettbewerb in diesem Sinne 

nicht voraussetzt, dass ein gemeinnüt-

ziger Verband auf einem Gebiet tätig ist, 

in dem er tatsächlich in Konkurrenz zu 

steuerpflichtigen Betrieben derselben 

oder ähnlicher Art tritt. Der Sinn der 

gesetzlichen Regelung liege in einem 

umfänglichen Schutz des Wettbewerbs, 

der auch einen potenziellen Wettbe-

werb umfasse. Die Finanzverwaltung 

schließt sich damit der Rechtsprechung 

des Bundesfinanzhofs an.

NEUREGELUNGEN ZU RETTUNGS-

DIENSTEN, KRANKENTRANSPORTEN, 

SELBSTVERSORGUNGSBETRIEBEN 

UND ZUR AUFTRAGSFORSCHUNG

Der neue Anwendungserlass enthält 

eine Reihe von Detailregelungen zu den 

genannten Gebieten, deren Darstellung 

an dieser Stelle zu weit führen würde. 

Hervorzuheben ist jedoch, dass es im Be-

reich der Auftragsforschung jetzt nicht 

mehr darauf ankommt, ob sich der be-

treffende Verband überwiegend aus Zu-

wendungen der öffentlichen Hand oder 

Dritter oder aus Überschüssen aus der 

Vermögensverwaltung finanziert. Die 

Steuerbefreiung dieser Verbände geht 

jetzt nur noch dann verloren, wenn die 

Auftragsforschung als eigenständiger 

Zweck neben die Grundlagenforschung 

tritt. Damit ergeben sich aber neue Ab-

grenzungsprobleme, die vorerst unge-

löst sind.            
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(mit Kennzeichnung: 

 geschützter Bereich für Abonnen-

ten und DGVM-Mitglieder)
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